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        gültig ab 1. Januar 2006
über die Verteilung des Beitrages der Gemeinde Richterswil für die Jugendförderung in den IRS-Sportvereinen

_________________________________________________________________________________________

Die Gemeinde Richterswil leistet einen jährlichen finanziellen Beitrag an die Interessengemeinschaft Richters-

wiler Sportvereine (IRS). Die Verteilung dieses Beitrages an die einzelnen berechtigten Richterswiler Sport-

vereine für die Jugendförderung obliegt der IRS.

Die Verteilung wird auf Grund nachstehender Kriterien vorgenommen:





- Ausgabenüberschuss der Vereine für die Jugend





- Tätigkeit "Jugend und Sport"





- Anzahl Jugendlicher





- Intensität der Trainings und Wettkämpfe

Unterstützungsberechtigt sind alle Mädchen und Jünglinge ab 7. bis max. zum vollendeten 19. Altersjahr,

welche in einem der IRS angehörenden Verein Sport treiben und dort auch einen Mitgliederbeitrag entrichten.

Jeder Richterswiler Verein reicht bis spätestens Ende März den effektiven Ausgabenüberschuss "Jugendför-

derung" für das vergangene Jahr ein. Die Vereine sind verpflichtet, über die Trainings und Wettkämpfe, Buch

zu führen.

Verteilschlüssel
1. Fester Schlüssel:
Grundbeitrag pro jugendliches Mitglied

Fr. 30.-
2. Variabler Schlüssel:
- Ausgabenüberschuss pro Jugendlichen





  Durchschnitt aller Sportvereine = Faktor 1





- Tätigkeit / Intensität





  Anzahl Wettkampf- und Trainingstage (mind. 1,5 Std. pro Tag) = je 1 Einheit





  multipliziert mit der Anzahl Jugendlicher pro Training = Punkte





- Faktor x Punkte = Variabler Schlüssel

Fester und variabler Schlüssel aller Sportvereine = Beitrag der Gemeinde Richterswil. Der Beitrag an einen

Sportverein darf nicht höher als 75 % des effektiven Ausgabenüberschusses sein. Zudem darf kein Verein

mehr als 1/3 des Gemeindebeitrages beanspruchen.

Kontrollen
Die IRS behält sich vor, durch Kontrollen die eingereichten Abrechnungen und Unterlagen zu überprüfen. Im

Falle von unlauteren Angaben hat dies die Streichung des Beitrages und ev. den Ausschluss aus der IRS

zur Folge.

Aenderungen des Reglementes
Das Reglement bleibt in Kraft, bis es auf Antrag der Mitglieder oder des Vorstandes von der DV neu festgelegt

wird.

Dieses Reglement wurde an der DV vom 20. Jan. 1994 in Kraft gesetzt und an der DV vom 25. Jan. 2007 geändert.
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